
 

 

 

 

   Heinsberg, den 07.11.2025 

    

Teilnahmebedingungen 
 
zu unserem Heimvorteil-Kohl-Gewinnspiel auf Facebook und Instagram bis zum 
26.11.2025 
 
1. Veranstalter, Veranstaltungszeitraum 
1.1 Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH veranstal-
tet dieses Gewinnspiel. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram 
und/oder Facebook und wird in keiner Weise von Instagram und/oder Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist 
allein die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH. 
1.2 Der Aktionszeitraum findet beginnend von der Veröffentlichung der Beiträge 
bis 26.11.2025 statt. Eine Teilnahme ist nur bis einschließlich 26.11.2025 um 
23:59:59 Uhr möglich. 
 
2. Teilnahme / Verlosung 
2.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. 
2.2 Der Teilnehmer erfüllt die im Social Media Post vorgegebenen Teilnahmebedin-
gungen und nimmt somit an der Verlosung teil. 
2.3 Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel, bestätigt der Teilnehmer sein Einver-
ständnis mit der Geltung dieser Teilnahmebedingungen. 
2.4 Der Gewinner wird am 28.11.2025 via Social Media bekanntgegeben und kon-
taktiert. 
2.5 Nach der Kontaktaufnahme mit dem/der Gewinner/in am 28.11.2025 ist die 
vollständige Anschrift, an welche der Regionalmarken-Korb versendet werden soll, 
bis spätestens zum 05.12.2025 zu übermitteln. Erfolgt die Übermittlung der An-
schrift nicht innerhalb dieser Frist, verfällt der Gewinn unwiderruflich. Ein Anspruch 
auf nachträgliche Zusendung oder Barauszahlung des Gewinns besteht in diesem 
Fall nicht. 
 
3. Gewinn 
3.1 Der Gewinn beinhaltet: 

• Einen saisonalen Regionalmarken-Korb mit frischen Produkten vom Klos-
terhof Alexianer Vianobis Chancengeber und von Gemüse von Heel 

• Einen Hofladen-Gutschein von Bauer Küppers im Wert von 15,00 Euro 
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• Einmachgerichte von Gut Schenkelieck 

• Give-aways der Regionalmarke (Jute-Beutel, Obstbeutel, Samentütchen, 
Einkaufs- und Genussführer 2025) 

 
3.2 Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist 
ausgeschlossen. 
3.3 Der Gewinn wird nach Bekanntgabe der Gewinnerin / des Gewinners und nach 
Kontaktaufnahme mit demselben per Post an eine von der Gewinnerin / dem Ge-
winner genannte Postanschrift versandt. 
 
4. Teilnehmer 
4.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist für Personen erst ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr gestattet. 
4.2 Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 
4.3 Alle Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige dürfen 
an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. 
 
5. Disqualifikation vom Gewinnspiel 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH ist berechtigt, 
einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, 
wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzuläs-
sige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation usw., vorliegen. Ggf. können in 
diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 
 
6. Datenschutz 
6.1 Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrück-
lich damit einverstanden, dass die Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Kreis Heinsberg mbH die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinn-
spiels erhebt, speichert und nutzt. 
6.2 Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, sein Einverständnis zu widerrufen und 
somit von der Teilnahme zurückzutreten. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Heinsberg mbH 
Klostergasse 17 
52525 Heinsberg 
 
Nach Ablauf und Ermittlung der Gewinner werden sämtliche Gewinnspieldaten der 
Teilnehmer gelöscht. 
6.3 Der Teilnehmer hat das Recht, durch eine entsprechende Anforderung in Text-
form (z. B. Brief) von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg 
mbH Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten über ihn 
bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH gespeichert 
sind. Er kann die Berichtigung gespeicherter Daten von der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH verlangen, wenn diese unrichtig sind. Er 
hat darüber hinaus die Möglichkeit, ihn betreffende Daten durch sie Wirtschafts-
förderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH sperren oder löschen zu las-
sen. Von der Löschung ausgenommen sind die Daten, die die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH zur Abwicklung noch ausstehender 
Aufgaben oder zur Durchsetzung eigener Rechte und Ansprüche benötigt, sowie 



 

 

 

Daten, die die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH nach 
gesetzlicher Maßgabe aufbewahren muss. 
6.4 Soweit der Teilnehmer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH seine Einwilligung in die Erhebung, Speicherung und Nutzung ihn 
betreffender Daten erteilt hat, kann er diese jederzeit widerrufen. Der Widerruf 
bedarf der Textform und ist zu richten an: 
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Heinsberg mbH 
Klostergasse 17 
52525 Heinsberg 
 
7. Haftung 
7.1 Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH übernimmt 
keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass das Gewinnspiel während des ge-
samten Veranstaltungszeitraums zur Verfügung steht und fehlerfrei funktioniert. 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH behält sich das 
Recht vor, das Gewinnspiel abzusagen, zu beenden, zu ändern oder ganz oder zeit-
weise auszusetzen, wenn nicht von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Kreis Heinsberg mbH zu vertretende Umstände auftreten, die die Integrität des Ge-
winnspiels gefährden. 
7.2 Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH haftet für 
Schäden des Teilnehmers nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern die Schä-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, sie die Folge des Nichtvor-
handenseins einer garantierten Beschaffenheit der Leistung sind, sie auf einer 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen, sie die Folge ei-
ner schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind 
oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist. We-
sentliche Vertragspflichten sind solche vertraglichen Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf und deren Verlet-
zung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Im Übri-
gen ist eine Haftung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg 
mbH, unabhängig vom Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
  
8. Änderung der Teilnahmebedingungen 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH behält sich vor, 
jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 
  
9. Beendigung des Gewinnspiels 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH behält sich das 
Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung 
zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder ver-
hindern würden. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teil-
nehmers verursacht wird, ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 
zu verlangen. 
  
10. Rechtsweg 



 

 

 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Bei dem Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Heinsberg mbH 
Klostergasse 17 
52525 Heinsberg 
  
Tel.: 0 24 52 / 13 - 18 10 
Fax: 0 24 52 / 13 - 18 50 
E-Mail: info(at)wfg-kreis-heinsberg(dot)de 
 


